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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag, den 2 Sept. 18c>c>. Zweytes Quartal. Den i s Fruktidov VIII.

V 0 l lz i eh u n g sr a t h.

Kreisschreiben des Vollziehungsraths, an
sämtliche Regierungsstatthalter, vom
29. August.

Angefeuert von der Liebe zur Freyheit und des Va-
terlandcs, übernimt der Vollz. Rath mit pflichtvoller

Hingebung und mit ruhigem Muthe in einem Augen-
blicke das Steuer der Republik, wo die gefellschaftli-

chen Bande ihrer Auflösung nahe waren, tteberall wo

er nur hinblikt, sieht er nichts als Leiden, Unordnun-

gen, Ueberdruß, und entweder wilden Partheygeist
oder dumpfe selbstsüchtige Gleichgültigkeit. Es ist Zeit,

wenn wir nicht das Opfer der Leidenschaften und des

Unverstandes oder des Eigennutzes werden wollen —
Zeit, wenn nicht die lezte Hoffnung von zukünftigem
Glück, und von unserer Selbstständigkeit verschwinden

soll, mit grosser Thätigkeit zu vereinigen, zu ordnen,

zu beleben, und mit gesundem Sinne, mit weiser

Schonung und Gerechtigkeit, aber mit eisernem Wil-
len die wahren, einfachen, und für uns so wichtigen
Hauptgrundsätze der Revolution aufzufassen, sich an
diese einzig zu halten, und sie durchzusetzen.

Wenn der Vollz. Rath mit der Kenntniß des gros-

sen Umfangs seiner Pflichten, und dem tiefen Gefühl
der Last der Verantwortung gegen unsere Zeitgenossen

sowohl, als i» der kritischen Lage, in der sich tue

Republik befindet, nicht anstund, ihr seine ganze Exi-
stenz zu weihen, so rechnete er auch vorzüglich auf
gleiche Hingebung von Euch Bürger Statthalter, als
die treuen Organe feines Willens in den Cantonen, und
als uneigennützige, thätige, weise, gerechte, und feste

republikanische Beamtete.

In vollkommener Harmonie mit der Gesetzgebung,

ist der Zweck des Vollz. Rathes, der Einführung

einer Verfassung auf die Grundsätze
einer künftigen Einheitder Republik
und eines weisen repräsentativen S y«

stems gebaut, den Weg zu bahnen.
Man hatte, geblendet durch übertriebene Auslegun-

gen der einfachsten und klarsten Grundsätze, und durch
schiefe Anwendung derselben, viele Ideen in den Um«

lauf gebracht, denen man mit Nachdruck entgegen ar«

Veiten muß.
Kein Canton und kein einzelner Theil desselben darf

und soll glauben, daß sein Wille, der Wille des

Ganzen, und er das helvetische Volk, die ganze Masse

der helvetischen Bürger seye. Keine Gemeinde soll sich

vorstellen, daß ein repräsentatives System darinn be»

stehe, daß nothwendig jemand aus ihrer Mitte unter
den Staatsbeamten der Republik sitze.

Keine Gemeinde und kein Einzelner soll sich einbil«

den, daß die Freyheit und Gleichheit erfodere, seine

Schulden nicht abtragen zu müssen, sich auf Unkosten

des Eigenthums des Nachbarn bereichern zu können,

oder der Pflicht enthoben zu seyn, zur Bestreitung
der Bedürfnisse des Staates beyzutragen.

So wie man von dieser Seite dem Uebel zu steuern

suchen muß so wird es nicht minder nothwendig seyn,

es von der andern zu thun, und jene träumerischen

Hofnungen von Wiederkehr des Alten, oder wenigstens

von etwas ähnlichem zu zernichten, deren Quelle nicht
lauter ist. Es wird nicht weniger nothwendig seyn,
den Wirkungen aller solcher Ideen mit gleichem Nach»
druck zu begegnen, die von dem Eigennutz und von
gekränktem Hochmuth in Umlauf gebracht werden, und

die immer mehr Mißtrauen, Unruhe und Lähmung
im Ganzen verbreiten.

Alle Partheyfucht muß aufhören und das wird sie,

wenn man keine politischen Vereinigungen zugiebt, keine
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Art der Verfolgungen leidet, und ihr den vereinten
und festen Willen aller Beamteten der Republik ent-

gegen sezt; diese müssen die Seele des Ganzen seyn,
und aufJhnen beruht die Hofnung aller guten Bürger.

Die öffentlichen Beamten waren größtentheils bis-
her ohne Achtung, und das Gefez ohne Kraft. Die
öffentlichen Beamteten müssen sich durch sittliches Be-
tragen, durch Anstand, Würde u. Gerechtigkeit in Ihren
Handlungen Achtung erwerben und die, welche diesen

Bedingungen nicht Genüge zu leisten wissen, sollen ihre
Stellen verlassen; aber wer es dann wagt, wie es oft
bisher geschah, den Dienern der Republik auf eine

ungezogene Weife öffentlich Hohn zu sprechen, der soll

die verdiente Strafe empfangen, das Gefez muß ohne

einige Rücksicht buchstäblich erfüllt und befolgt werden.
Verschiedene vorhandene Gesetze sind zwar theils so

mangelhaft, theils so schlecht berechnet, daß der ge-

setzgebende Rath in seinen ersten Sitzungen die Noth-
wendigkeit fühlte, eine Revision derselben vorzunehmen;
aber um so nothwendiger ist es dann, auf der stren-

gern Befolgung dieser weisern Gesetze mit Festigkeit

zu hallen.

Ein wichtiger Grund des kläglichen Zustandes, worin
sich die Republik befindet, liegt in dem fehlerhaften
Auflagen-System, in der schwierigen Beziehungsart
desselben, und in dem schlechterdings unausführbaren
und nachtheiligcn Gest; über Zchnden und Grund-
zinse. —Dieses wird alles grossen Abänderungen un-
terworffen seyn. Man erwartet diese Abänderungen
überall, und woman sie nicht erwartet, muß man
die unnachläßliche Nothwendigkeit davon lebhaft vor-
stellen.

In jeder Rücksicht ist es wichtig, ein vorzügliche^

Augenmerk auf die Militäranstaltcn überhaupt zu rich°

den; und mit Bedauren sieht der Vollziehungsrath daß

sie in mehreren Canroncn in sehr schlechtem Zustande

sind. Der Finanzzustand erlaubt zwar noch nicht, mehr
Hülfsmittel auf diesen äusserst wichtigen Zweig zn ver-
wenden: aber er wird doch einige Verbesserungen hin-
ein à» bringen suchen, und wird allem Hand bieten,

was den kriegerischen Geist der Nation wieder bete-

Hen kann.

Nicht minder wichtig sind sowohl für die öffentliche

Ruhe und Ordnung als für die Sicherheit der Per-
svnen und des Eigenthums, die Polizeyanstalten.—
Auch hierinn herrscht in verschiedenen Cantonen die größte

Unordnung, und in einzelnen Gegenden die sträflichste.

Nachläßigkeit. Es ist Zeit, diesen vielen Uebeln ;n
steuern, und eine ernstlichere Rücksicht darauf;» nehmen. ^

In einem bedaurungswürdigen Zustande befinden sich
überall die Geistlichen. Der gesetzgebende Rath wird
gewiß der Vollziehung Mittel an die Hand geben, um
ihre» künftigen Unterhalt zu sichern, für den schlech-
terdings gesorgt werden muß. So achtnngswürdig
aber der Geistliche ist, der Liebe Duldung, Sitt-
lichkeit, Ordnung und Achtung für das Gefez pre-
digc; so sehr dieser das ganze Zutrauen und die ganze
Sorgfalt der Regierung verdient, so fest ist auch der
Vvllz. Rath entschlossen, diejenigen in die Schranken
ihres Berufes zurückzuweisen, die sich aus Ehrgeiz und
Herrschsucht trozige Anmassungen erlauben; und dieje.
mgen zu bestrafen, die die Achtung für die Regierung
aus den Augen setzen, und durch öffentliche politische
Reden und heimliche Wirksamkeit beweisen, daß sie von
dem Geiste der Verfolgung und des Hasses beseelt sind,
und statt Eintracht im Staate zu erhalten, nur Unzufrie-
denheit verbreiten, und Ungehorsam und Aufruhr pre-
digen. Um so wichtiger die Classe dieser Bürger im
Ganzen ist, um so nothwendiger und unnachläßlicher
ist die Pflicht, eine zwar strenge aber nicht ängstliche
und nicht gehäßige Aussicht über sie zu halten.

Dieses, Bürger Statthalter! ist der Geist, in wel«
chem der Vollz. Rath zu regieren gedenket, und dieses

sind die vorzüglichsten Punkten, die für einmal seine

ganze Aufmerksamkeit verdienen. Er trägt Euch auf,
alles genau ins Auge zu fassen, und in diesem Geist,
in Euer» Cantonen zu handeln. Der Vollz. Rath
fodert und erwartet von Euch, daß Ihr in alle Eure
Unterbeamte, neue Kraft und Thätigkeit bringen und
die Nachläßigcn und Schlechten unter ihnen, ohnewei»
ters mit anderen und besseren ersetzen werdet. Euch
ist die öffentliche Ruhe, die Ordnung und Handha-
bung der Gesetze in den Cantonen aufgetragen; und
indem der Vollz. Rath Euch in allem dazu durch Mit»
tel unterstützen wird, erwartet er auch immer von Euch
eine weise und gerechte Anwendung derselben, so wie
die Erreichung dieser Zwecke, und die genaue Erfül»
lung Eurer Pflichten. Ihr müßt Euch angelegen seyn

lassen, von Zeit zu Zeit die Stimmung der Bürge?
Eures Cantons, und die vorzüglichsten Bedürfniss', de»

Vollziehung vor die Augen zn bringen.

Dient mit Eifer und Treue der Republik, so wer»
det Ihr Euch um das Vaterland verdient machen.

Folgen die Unterschriften,-



Gesetzgebender Rath zo. August.

Präsident: Lüthy.
Die staatswirthschaftliche Commißion macht folgen-

den Antrag, dessen Behandlung auf die nächste Sit.
zung verschoben wird.

In Erwägung, daß das Gesetz vom 4. April 1800
über die Abkaufljchkeit der Weidrechte auf die so man,
nigfaltigen örtlichen Umstände der verschiedenen Ge-

gcnden Helvetiens keine Rücksicht nimmt, und daher

ungeachtet seiner Wohlthätigkeit in einigen Theilen der

Republik, in vielen andern von höchst nachtheiligen

Folgen ist, indem besonders der ärmere Theil der

Bürger, der durch diese unbedingte Aufhebungsart
der Weidrechte ausser Stand gesezt wird, sein Vieh

in erhalten, dadurch in einen kläglichen Zustand von

Hilflosigkeit versczt wird;
In Erwägung, daß der Staat nicht berechtigt ist,

zu Gunsten einiger Gegenden Gesetze zu geben, die

andern Gegenden von grossem Nachtheil sind, sondern

daß derselbe immer die erfoderlichen Ausnahmen zu-

lassen soll, welche das Interesse einiger Gegenden

auch bey den übrigens noch so wohlthätigen Gesetzen

erheischt ;

In Erwägung endlich, daß einstweilen die Aus-
nahmen, welche jenes Gesetz crfodcrt, um allgemein
wohlthätig zu werden, noch nicht sorgfältig genug
bestimmt werden können, und also diese Ausnahmen
im Falle selbst mit Zurathziehung de Ortsautoritäten
fcstgesezt werden müssen,

hat der gesezgcbeude Rath beschlossen:

Da wo die örtliche Beschaffenheit einer Gegend
oder der Zustand der Lantwirthschast in derselben
die unbedingte Anwendung des Gesetzes vom 4.
April 1800 über die Abkäuflichkeit der Weidrechte
so nachtheilig macht, daß die häuslichen Umstände
der bisherigen Weidrechlsbemitzcr dadurch zerrüttet
werden; so wie auch da, wo erweislich ist, daß

das Weidrechl die zweckmäßigste Benutzungsart
des Landes ist, können Ausnahmen von diesem
Gesetz statt haben.

«. Diejenigen Verträge aber, welche als Folge des

Gesetzes vom 4. April i8oc> über die Abkäuflich-
kell der Wcidrechte wirklich zu Stande gekommen
sind, sollen unabänderlich ihr Verbleiben undGül-
tigkeit haben.

5. Wer sich im Fall glaubt, zufolge des 1. §. die-

ses Gesetzes eine Ausnahme vom Gesetz über die

Abkäuflichkeit der Weidrechte fodern zu können,
wendet sich zu diesem Ende hin schriftlich an die
VerwaltungSkammer seines Cantons: diese fodert
von der Gegenparthey ihr Begehren mit ihren
Gründen ebenfalls schriftlich ad und sucht eine

gütliche Vergleichuug zu bewirken; wenn diese
aber nicht zu erhalten ist, so sendet sie alle hierauf
Bezug habeudcn Schriften mit ihrem eignen Gut-
achten über den Gegenstand, inner Monatsfrist an
den Vollziehungsrath ein.

4. Der Vollziehnngsralh ist berechtigt, auf diese

Begehren hin wirkliche Ausnahmen vom Gesetz
für diejenigen Gegenden angedeyen zu lassen, wo
die Anwendung desselben nachtheilig wäre, oder
aber eine Loskaufsumme in liegenden Gütern ent-
wetec Privatgütern oder Gcmeindgütern zu bestim-
men, da wo die Weidrechlsbenutzer ausser Fall
wären, ihren bisherigen Viehstand nach Verlust
jenes Weidrcchts beyzubehalten.
Dieses Gesetz soll durch den Druck bekannt gemacht
und wo es nöthig ist, angeschlagen werden.

Die Polizeyeommißion legt über die Beywohnung
der anssern Anthcilhader der Gemeindgüter an den
Generalversammlungen und Mitgennß derselben einen
Gcjetzcsoörschlag vor, der für z. Tage auf den Canz-
leytijch gelegt wird.

Auf den Antrag der gleichen Commißion wird die
Petition des B. Balthasar Kaufmann von Krienz C.
Luzern (S. S. 4Z6.) an den Vollz. Rath gewiesen,
um darüber das angemessene zn verfügen.

Die gleiche Commißion räth, über die Petition des

B. Baumgartncr Distr. Luzern S. S. 4Z4-. nicht
einzutreten. Die Discußion wird vertaget.

Eden diese Commißion räth die Petition des B.
Pierre Chuard von Wiflisburg C. Freyburg, der dem
Rathe vorstellt, daß er von den dortigen Gemeinds--
bürgern bloß aus dem Grunde von dem Milgenusso
à den Gemeindsgütcrn ausgeschlossen werde, weil er
nicht in einem ihm eigenthümlichen Hause wohne/
mit Bure, daß sie darüber zurechtgewiesen werden
möchten — an den Vollz. Rath zu senden, mit der
Einladung, über dieses Vergehen Bericht einzuziehen
und sonach je nach der Lage der Dinge entweder selbst
das angemessene zu verfügen, ober das Geschäft wie-
der der Gesetzgebung zuzuweisen. Angenommen.

Die gleiche Commißion räth die Petition der Bürgev'
von Latour de Peylz (S. S. dahüt gehend/
daß ein Verbot des Disiriktsgericht Monthey iiw C,



Wavis, nach welchem das beym Ausfluß dcS Rhodans

und in der dortigen Gegend des Genferstes schwim-

niende Holz nicht von demjenigen soll aufgefischt wer-

den dürfen, welcher dasselbe zu Handen nehmen kann,

als ungültig aufgehoben werden möchte, an den Vollz.
Rath zu übersenden, mit Einladung zu untersuchen,

m wie weit das Gericht zu diesem Verbot befugt war
und darüber zu verfügen ober wieder an die Gefctzge-

dung zu berichten. Angenommen.

Die gleiche Commißion macht folgenden Antrag:
Die 2 Gemeinden Meyriez und Greing einerseits und

die Gemeinde Murten anderseits befinden sich im Zwist

mit einander wegen der Grcnzbestimmung ihres Mu-
nizipalitätsbezirks, so wie insbesondere wegen Bestel-

Inng der Vannwarlen hinter den 2 ersten Ortschaften.

Die Sache gehört der Vollziehung zu und ist also an

diese zu verweisen. Angenommen.

Folgendes Schreiben wird verlesen:

Beruh. Fried. Kühn, Advokat, an den

gchzgedenden Rath der helvet. Republik.

Bern den 28. August igoo.

Bürger Gesetzgeber!
Die von mir unterm 8. August i8->° eingereichte

Demißion war nicht bloß das Produkt der damaligen

Umstände, sondern zugleich einer seit langer Zeit bey

mir zur Reife gediehenen Ueberzeugung von meinem

Unvermögen auf der mir anvertraut gewesenen Stelle

das Gute wirken zu können. Ich hielt mich verbun-

den von einer Laufbahn abzutreten, auf der die Re-

sultate meiner Anstrengung allemal weit hinler meinen

Wünschen und hinter den Federungen meiner Pflicht
zurückblieben. So schmeichelhaft mir daher auch der

unterm 16. August an mich crgangene Ruf der Gesetz-

gebung ist, so tief ich von dem Gefühl der Grösse

Ihres mir geschenkten Zutrauens durchdrungen und

Ihnen B. Gesetzgeber für dasselbe dankbar bin, so

kann ich dennoch von meinem genommenen Entschluß

mcht zurückgehen. Ich werde als Privatmann meine

Pflichten gegen das Vaterland durch Gehorsam gegen

das Gesetz und durch unerschütterliche Anhänglichkeil

an jene Grundsätze des Rechts erfüllen, deren Befe-

stigung alle guten Bürger von Ihren jetzigen Arbeiten

erwarten.

Ehrerbietiger Gruß und Hochachtung.

ttuterz. Bernh. Fried. Kühn.

Das Gutachten der Constitutionscommißion über
die Ersetzung ledig gewordner Stellen im gesetzgeben,
den und vollziehenden Rath wird in Berathung ge-

nommen. (S. dasselbe S. 445, 46.
Die Artikel des Gesctzesvorschlags werden als Ge-

setz csvoc schlag auf folgende Weise abgeändert,
angenommen:

1. Wann in dem gesetzgebenden Rath durch Entlas.
sungsbegehcen oder auf andere Weise eine Stelle
ledig geworden ist, so wird io Tage nachher,
und wann eine Stelle im Voll;. Rath ledig ge-
worden, am folgenden Tag, durch den gesetzge.
benden Rath zu Wiedcrbesetzuug der Stelle ge«

schritten werden.

2. Die Wiedcrbesetzuug geschieht durch freye Wahl
aus allen helvetischen Bürgern.

z. Wann eine jener Stellen ledig geworden ist, so

kann jedes Mitglied des gesetzgebenden Raths die.
jenige» Bürger, die es für die zu besetzende Stelle
vorschlägt, beym Secretariat einschreiben lassen.

4. An dem zur Wahl bestimmten Tage wird dieses

Vorschlagsverzeichniß verlesen und hernach durch
geheimes und absolutes Stimmenmehr die Wahl
selbst vorgenommen.

Folgendes Gutachten wird in Berathung und her
nach unter Vorbehalt der Redaktion angenommen:

Der gesetzgebende Rath — auf den Vorschlag der
vollziehenden Gewalt unterm ;i. Juli 1800;

In Erwägung, daß der B. Müller von Wülflin«
gen im Canton Zürich schon den 26. April um seine

Entlassung angesucht, die ihm den 6. May auSgefer-
tigt worden;

In Erwägung, daß dieser Bürger nur durch häus.
liche Umstände bewogen worden in fremde Kriegsdienste
zu treten;

In Erwägung der zu seinen Gunsten aufgestellten
Zeugnissen des Statthalters seines Distrikts;

In Erwägung seiner Reue und Versprechens dem ^
Vaterland zu dienen und getreu zu bleiben;

hat beschlossen:

Den Bürger Müller von dem Dispositif des ;. §.

des Amncstiegesetzes vom 28. April ,8oo losz;u-

sprechen, und ihn in den Genuß der bürgerlichen
Rechte wieder einzusetzen.

(Die Forts, folgt.)
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